
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

³

³

³

³

³

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

4 4 4 4 4 4 4 4

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

�O)

�O)

!(

9,0

6,0

5,0

8,0

7,0
�O)

�%D)

3362000

3362000

3364000

3364000

3366000

3366000

58
48

00
0

58
48

00
0

58
50

00
0

58
50

00
0

58
52

00
0

58
52

00
0

Maßnahme

Gewässerentwicklungskonzept Kremmener
Rhin und Rhin 3 - Teileinzugsgebiet Rhin 3

Karte 7-15: Maßnahmen und Prioritäten - D-Graben
(58852_489 - P03 & P04)
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Karte 7-15: Maßnahmen und Prioritäten - D-Graben (58852_489 - P03 & P04)
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P02/M04

P02/M04

P02/M04

P02/M04

Ó

P02/M03

P02/M04

P03 M01 65_05

B E

kR mR lR

DE58852_489

G Stat.: 5,69

Variante 1:
Einbau eines Staubauwerkes für die Erhöhung des Wasserrückhalts 
im angrenzenden Naturschutzgebiet „Kremmener Luch“ zw. Stat.5,67 
und 5,71                                                                                             
[entspricht der AEP, Teilgebiet Kremmener Luch, Maßnahme 5], in 
Kombination mit dem Einbau des Staubauwerkes --> unterhalb des 
Staubauwerkes Anhebung der Gewässersohle (Bereich zwischen 
den Stauen)                                                                                                  
[im Zusammenhang mit Maßnahme 7 der AEP 2005 ? neuer 
Entwässerungsweg über südlichen Graben mit Grabenverschluss 
im Teilbereich und neuen Entwässerungsgraben, Teilgebiet 
Kremmener Luch]

Förderung des Wasserrückhalts

P03 M02 65_05

B E

kR mR lRFörderung des Wasserrückhalts

DE58852_489

G Stat.: 5,69 und 6,01

Variante 2:
Einbau von Stützschwellen zur Erhöhung der Wasserstände 
unterhalb der zufließenden bzw. alten Gräben aus dem NSG, zur 
Förderung des Wasserrückhalts im angrenzenden 
Naturschutzgebiet „Kremmener Luch“ 
[im Zusammenhang mit Maßnahme 7 der AEP 2005 --> neuer 
Entwässerungsweg über südlichen Graben mit Grabenverschluss 
im Teilbereich und neuen Entwässerungsgraben, Teilgebiet 
Kremmener Luch]

P03 M05 501

B E

kR mR lR

DE58852_489

G Stat.: 5,63 bis 7,36

Gutachten hinsichtlich der Varianten der Maßnahmen zur Förderung 
des Wasserrückhalts (Maßnahmen M01 und M02) bezogen auf die 
Verbesserung der sommerlichen Wasserverhältnisse im NSG

Verbesserung und Förderung der 
Gewässerstrukturen

P04 M04 73_01

B E

kR mR lR

DE584992_880 l. U. + r. U.

G Stat.: 7,36 bis 9,63

Ausweisung eines beidseitigen 5 m breiten Gewässerschutzstreifen 
für ein Gewässer II. Ordnung

Förderung der Gewässerstrukturen, 
Reduzierung von Stoffeinträgen aus an-
grenzenden Nutzungen

P04 M05 79_01

B E

kR mR lR

DE58852_489

G Stat.: 7,36 bis 9,63

bedarfsgerechte Anpassung der Gewässerunterhaltung 
entsprechend den Veränderungen durch die erfolgte 
Maßnahmenumsetzung

Förderung und Verbesserung der 
Gewässerstruktur

Planungsabschnittsgrenze

P01 = Planungsabschnitt
M01 = Maßnahme
79_15 = Einzelmaßnahmentyp-ID

kR = kurzfristige Realisierung
mR = mittelfristige Realisierung
lR = langfristige Realisierung

WRRL-berichtspflichtiges Fließgewässer

Standort punktuelle Maßnahme!( Kilometrierung!

EBelassenB Entwickeln G Gestalten

³

73_01 Gewässerrandstreifen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich ausweisen
(Festlegung durch die Wasserbehörde)

73_05 Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum zur Verbesserung von Habitaten
im Uferbereich

Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren79_01

Beseitiung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen76_01-76_06

65_05 / 65_06 Stau / Stützschwelle zur Förderung des natürlichen Rückhalts anlegen  / sanieren /
optimieren�O)

�%D)

4 4 4

4 4 4

kR mR lR

UferseiteWasserkörper-ID

Stationierung

Maßnahmenbeschreibung

Entwicklungsziel

B E G

P01 M01 79_15

"K Herstellung der linearen Durchgängigkeit für FFH-Art Fischotter69_13

4 4 4 73_08 standortuntypische Gehölze zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich entfernen
(z. B. Hybridpappeln, Eschenahorn)

4 4 4 73_06 standortheimischen Gehölzsaum zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich
ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)

501 Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten

! ! ! ! 65_05 Stau / Stützschwelle zur Förderung des natürlichen Rückhalts anlegen / sanieren /
optimieren

! ! ! ! 65_09 sonstige Maßnahme zur Förderung des natürlichen Rückhalts

P02/M04

P03 M03 65_09

B E

kR mR lR

DE58852_489

G Stat.: 5,72 bis 6,38; 6,47 bis 7,30

Grabensohle im Entwässerungsgraben anheben unter Beachtung 
der angrenzenden Staubauwerke bzw. Stützschwellen (ggf. 
Neufestsetzung der Wasserrechte der Stauhaltung bzw. bei 
Neueinbau, abgestimmte Festsetzung der Stauhaltung) im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen M01 bzw. M02

Förderung des Wasserrückhalts

Ó

P02/M03

P03 M04 65_06

B E

kR mR lR

DE58852_489

G Stat.: 7,33

vorhandenes Staubauwerk sanieren und Stauzielfestsetzung, 
entsprechend der Zielstellung Wasserrückhalt
[entspricht der AEP 2005, Teilgebiet Kremmener Luch, Maßnahme 7]

Förderung des Wasserrückhalts

Ó

P02/M03

P04 M01 76_01

B E

kR mR lR

DE58852_489

G Stat.: 7,36

vorhandener stark verschlammter Durchlass rückbauen, parallele 
Überfahrt im Abstand von ca. 25 m vorhanden

Förderung der Strukturen

Ó

P02/M03

P04 M02 65_06

B E

kR mR lRFörderung des Wasserrückhalts

DE58852_489

G Stat.: 9,10

vorhandenes Staubauwerk sanieren und Stauzielfestsetzung, 
entsprechend der Zielstellung Wasserrückhalt
[entspricht der AEP 2005, Teilgebiet Kremmener Luch, Maßnahme 
11]

P02/M04

P04 M03 73_05

B E

kR mR lR

DE58852_489 l. U.

G Stat.: 9,13 bis 9,51

einseitige Bepflanzung des linken Ufers mit standorttypischen 
Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich 

Förderung der Gewässergüte und 
Gewässerstruktur, Förderung der 
Beschattung


